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Wichtige Informationen für Sie als Steuerpflichtigen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie über die wichtigsten Änderungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung
informieren.

Folgende Themen lesen Sie im Einzelnen:

Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Juli und August 2014 

Unternehmer/Beteiligungen 
Vorzeitige Kapitalabfindung der Pensionszusage eines Gesellschafter-Geschäftsführers

kann verdeckte Gewinnausschüttung sein 
Zahlung einer Pension neben Geschäftsführergehalt ist ohne Anrechnung verdeckte

Gewinnausschüttung 
Abzugsverbot für Gewerbesteuer ist verfassungsgemäß 

Grundstückseigentümer 
Nachträgliche Schuldzinsen nach Aufgabe der Einkünfteerzielungsabsicht 
Berichtigung zu hoch vorgenommener AfA bei Gebäuden 
Mietvertraglich vereinbarte Indexmiete steht einer Wohnungsmodernisierung nicht

entgegen 

Sonstiges 
Aufwendungen für die Unterbringung im Seniorenstift als außergewöhnliche Belastung 
Fortgeltung des Schwerbehindertenausweises 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 
Geldwerter Vorteil für Privatnutzung bei Überlassung eines Dienstwagens 

Umsatzsteuer 
Entnahme eines PKW aus dem Unternehmen in den nichtunternehmerischen Bereich mit

anschließender Beförderung in ein Drittland 
Kein Vorsteuerabzug für empfangene Leistungen bei Kenntnis über betrügerisches

Verhalten des Leistenden 

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie einen Beratungstermin? Rufen Sie uns an oder
senden Sie eine E-Mail.

Mit freundlichen Grüssen

Marcus Trapp
Steuerberater
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Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Juli und August 2014

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritäts-
zuschlag

10.7.20141 11.8.20142

Umsatzsteuer 10.7.20143 11.8.20144

Ende der Schonfrist Überweisung5

obiger Steuerarten

bei Zahlung durch: Scheck6

14.7.2014 14.8.2014

7.7.2014 8.8.2014

Gewerbesteuer entfällt 15.8.20147

Grundsteuer entfällt 15.8.20147

Ende der Schonfrist Überweisung

obiger Steuerarten

bei Zahlung durch: Scheck6

entfällt

entfällt

18.8.20147

12.8.2014

Sozialversicherung8 29.7.2014 27.8.2014

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer
sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-
schlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinn-
ausschüttung an den Anteilseigner an das
zuständige Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

2 Für den abgelaufenen Monat.

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern
(ohne Dauerfristverlängerung) für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern
mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem An-
meldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu
drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

7 In Bundesländern, in denen der 15.8.2014 ein Feiertag ist, gilt der 18.8.2014 als Fälligkeitstermin mit einer
Schonfrist 21.8.2014.

8 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag
des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Last-
schriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.7./25.8.2014) an die jeweilige Ein-
zugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor
dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
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UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN

Vorzeitige Kapitalabfindung der Pensionszusage eines Gesellschafter-
Geschäftsführers kann verdeckte Gewinnausschüttung sein

Dem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH wurde eine Pension auf
das 65. Lebensjahr zugesagt. Mit 52 Jahren übertrug er die GmbH-Anteile auf seinen
Sohn und verzichtete auf seine Pensionsansprüche, um die Gesellschaft nicht mit den
Risiken der Pensionszusage zu belasten. Hierfür erhielt er eine einmalige Abfindung, die
aber niedriger war, als ein Fremder hierfür gefordert hätte. Für die GmbH war der Ver-
zicht in zweifacher Hinsicht günstig: Sie hatte nicht mehr das Risiko der künftigen Pensi-
onslast und die Abfindung war niedriger als verkehrsüblich. Sie behandelte die gezahlte
Abfindung als Betriebsausgabe und löste gleichzeitig die gebildete Pensionsrückstellung
gewinnerhöhend auf, so dass nur die Differenz den Gewinn minderte. Das Finanzamt sah
in dem Vorgang eine verdeckte Gewinnausschüttung und erhöhte den Gewinn um die
gezahlte Abfindung.

Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt aus mehreren Gründen Recht. Zum einen sei
die Abfindung nicht schon in der ursprünglichen Pensionszusage vereinbart worden, son-
dern „ad hoc“ im Rahmen der Anteilsübertragung. Zum anderen sei der Abfindungsbetrag
zu niedrig und ein fremder Geschäftsführer hätte die Vereinbarung deswegen nicht ge-
troffen.

Auch an der Höhe der verdeckten Gewinnausschüttung hatte das Gericht keine Zweifel.
Obwohl der Gewinn nur in Höhe der Differenz zwischen der Abfindung und der aufgelös-
ten Pensionszusage gemindert worden war, wertete es den Abfindungsbetrag als ver-
deckte Gewinnausschüttung, weil eine Saldierung unzulässig ist.

Hinweis: Für den ausgeschiedenen Geschäftsführer ergab sich ein Steuervorteil. Er konn-
te einen Antrag auf Minderung seiner Einkommensteuer stellen, weil die bisher als Ar-
beitslohn versteuerte Abfindung nunmehr Einkünfte aus Kapitalvermögen darstellte. Sie
musste nach dem Halbeinkünfteverfahren (bis 2008) nur zu 50 % versteuert werden.

Zahlung einer Pension neben Geschäftsführergehalt ist ohne Anrechnung ver-
deckte Gewinnausschüttung

Hat der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH das in der Pensionszusage vereinbar-
te Alter erreicht, steht ihm die Zahlung der Pension zu. Wird er danach weiter beschäftigt
und erhält er hierfür ein angemessenes Gehalt, muss er sich zur Vermeidung einer ver-
deckten Gewinnausschüttung das Gehalt auf die Pensionsleistungen anrechnen lassen.
Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Das gilt selbst dann, wenn die Arbeitszeit und
das Gehalt nach Erreichen des Pensionsalters reduziert werden. Das Gericht stützt sich in
seinem Urteil auf den Gedanken, dass eine Pension in erster Linie der Altersversorgung
dient und der umfassende Versorgungsbedarf erst nach völligem Wegfall des Gehalts
einsetzt.

Beispiel:

Pensionszahlung gem.
Anspruch

5.000 €

angemessenes Gehalt zu-
sätzlich

3.000 €

Gesamtverdienst 8.000 €
verdeckte Gewinnaus-
schüttung

3.000 €
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Abzugsverbot für Gewerbesteuer ist verfassungsgemäß

Die Gewerbesteuer ist eine Betriebsausgabe und mindert deshalb den Gewinn z. B. auch
einer Kapitalgesellschaft. Aufgrund einer Gesetzesänderung darf sie seit 2008 bei der
Ermittlung des zu versteuernden Gewinns nicht mehr gewinn- und steuermindernd be-
rücksichtigt werden. Auch nicht berücksichtigt werden dürfen die auf sie entfallenden
Nebenleistungen.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass es mit dem Grundgesetz vereinbar ist, die
Gewerbesteuerlast von der Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer nicht mehr
abziehen zu können. Es bestehen keine grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Bedenken
dagegen, dass neben der Einkommen- oder Körperschaftsteuer zusätzlich auch Gewerbe-
steuer erhoben wird. Das Abzugsverbot lässt sich im Gesamtzusammenhang mit den
steuerlichen Entlastungen durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 (Senkung
des Körperschaftsteuersatzes von 25 % auf nur noch 15 %) sachlich begründen.

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

Nachträgliche Schuldzinsen nach Aufgabe der Einkünfteerzielungsabsicht

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte 2012 entschieden, dass Schuldzinsen für ein Darlehen,
das ursprünglich zur Finanzierung von Anschaffungskosten einer zur Vermietung be-
stimmten Immobilie aufgenommen wurde, auch dann noch als nachträgliche Werbungs-
kosten abgezogen werden können, wenn das Gebäude veräußert wird, der Veräuße-
rungserlös aber nicht ausreicht, um die Darlehensverbindlichkeit zu tilgen.

Das Gericht hatte jetzt folgenden Fall zu beurteilen: Ein Steuerzahler erwarb 1999 ein
mit einer Gaststätte und mit sieben Ferienwohnungen bebautes Grundstück, aus dem er
in den Jahren 2003 bis 2006 Verluste aus Vermietung und Verpachtung erzielte. Im Zeit-
punkt des Erwerbs bestand für das gesamte Objekt bzw. das gesamte Grundstück zu-
nächst ein auf 10 Jahre befristetes Mietverhältnis, das 2003 infolge der Insolvenz des
Mieters beendet wurde. Wegen mangelnder Rentabilität des Gesamtobjekts versuchte der
Eigentümer (neben seinen Vermietungsbemühungen) ab Mai 2003, das Objekt zu veräu-
ßern, was ihm 2008 gelang. Das Finanzamt berücksichtigte die Verluste nicht. Es ging
davon aus, dass der Eigentümer seine Einkünfteerzielungsabsicht wegen der seit 2003
unternommenen Verkaufsbemühungen aufgegeben hatte.

Der BFH hat in seiner Entscheidung hervorgehoben, dass ein fortdauernder Veranlas-
sungszusammenhang von (nachträglichen) Schuldzinsen mit früheren Einkünften aus
Vermietung nicht anzunehmen ist, wenn der Steuerzahler zwar ursprünglich mit Ein-
künfteerzielungsabsicht gehandelt hat, seine Absicht zu einer (weiteren) Einkünfteerzie-
lung jedoch bereits vor der Veräußerung des Immobilienobjekts aus anderen Gründen
weggefallen ist.

Hinweis: Die Sache ist an das Finanzgericht zurückverwiesen und mit folgenden Vorga-
ben versehen worden:

· Es ist der Frage nachzugehen, ob der Kläger hinsichtlich sämtlicher auf dem
Grundstück befindlichen Immobilienobjekte mit Einkünfteerzielungsabsicht gehan-
delt hat.

· Kommt man zu dem Ergebnis, dass der Kläger seine Einkünfteerzielungsabsicht
zwischenzeitlich nicht aufgegeben hat, sind die erklärten Einkünfte des Klägers
dem Grunde nach zu berücksichtigen, aber der Höhe nach zu prüfen.

· Kommt man zu dem Ergebnis, dass der Steuerzahler zu einem bestimmten Zeit-
punkt seine Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich des Gesamtobjekts aufgegeben
hat und diese nicht (auch nicht hinsichtlich einzelner Objekte) wieder aufgenom-
men hat, scheidet ein Abzug (nachträglicher) Schuldzinsen aus.
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· Kommt man zu dem Ergebnis, dass der Steuerzahler zu einem bestimmten Zeit-
punkt seine Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich des Gesamtobjekts aufgegeben
hat und diese nur hinsichtlich einzelner Objekte auf dem Grundstück wieder auf-
genommen hat, sind die geltend gemachten Schuldzinsen ggf. anteilig bei den
hinsichtlich dieser Objekte noch zu ermittelnden Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung zu berücksichtigen.

Berichtigung zu hoch vorgenommener AfA bei Gebäuden

Unter bestimmten Voraussetzungen können bei Gebäuden im Privatvermögen AfA-
Beträge in festen, über die Nutzungsdauer fallenden Staffelsätzen (sog. degressive AfA)
abgezogen werden. Sind für ein Gebäude Sonderabschreibungen vorgenommen worden,
sieht das Gesetz vor, dass sich die AfA nach Ablauf des Begünstigungszeitraums der
Sonderabschreibung nach dem Restwert und den unter Berücksichtigung der Restnut-
zungsdauer maßgebenden gleichbleibenden Staffelsätzen (sog. lineare AfA) bemisst.

Ein Eigentümer hatte zunächst Sonderabschreibungen nach dem Fördergebietsgesetz in
Höhe von 50% der von ihm für den Erwerb eines Mehrfamilienhauses geleisteten Anzah-
lung in Anspruch genommen und anschließend nach Fertigstellung und Ablauf des Be-
günstigungszeitraums das Gebäude degressiv nach festen Staffelsätzen abgeschrieben.
Das Finanzamt stellte später fest, dass die degressive AfA zu Unrecht in Anspruch ge-
nommen worden war und berichtigte die AfA in den Streitjahren, indem es die Gesamt-
nutzungsdauer um den fünfjährigen Begünstigungszeitraum der Sonderabschreibung
verringerte und den so neu ermittelten AfA-Satz der Bemessungsgrundlage vom Restwert
bis zur vollen Absetzung in Abzug brachte.

Der Bundesfinanzhof hat diese Berechnung der AfA bestätigt. Die degressive Abschrei-
bung ist nach Vornahme einer Sonderabschreibung ausgeschlossen. Die Berichtigung zu
hoch vorgenommener und verfahrensrechtlich nicht mehr änderbarer AfA ist bei Gebäu-
den im Privatvermögen so vorzunehmen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Abschrei-
bungssätze auf die bisherige Bemessungsgrundlage bis zur vollen Absetzung des noch
vorhandenen Restbuchwerts angewendet werden.

Mietvertraglich vereinbarte Indexmiete steht einer Wohnungsmodernisierung
nicht entgegen

In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall beabsichtigte der Vermieter, eine mit
einer Ofenheizung ausgestattete Wohnung künftig mit einer zentralen Heizungs- und
Warmwasseranlage zu versorgen. Er kündigte das Vorhaben form- und fristgerecht an.
Gleichzeitig teilte er dem Mieter mit, dass er nicht beabsichtige, eine Modernisierungsum-
lage zu fordern. Es sei lediglich geplant, einen monatlichen Heizkostenvorschuss zu erhe-
ben. Der Mieter stimmte der geplanten Modernisierungsmaßnahme nicht zu und verwies
auf die vertraglich vereinbarte Indexmiete.

Das Gericht gab dem Vermieter Recht. In der Entscheidung wiesen die Richter darauf hin,
dass eine vereinbarte Indexmiete auch nach einer Modernisierung eine Mieterhöhung
ausschließt. In dem vorliegenden Fall ginge es jedoch nicht um eine Mieterhöhung, son-
dern nur um die Duldung der Modernisierungsarbeiten. Diese müsse der Mieter zwar nur
dulden, wenn sie für ihn keine unzumutbare Härte darstellen. Hierfür sah das Gericht
aber keine Anhaltspunkte. Der Mieter könne einer Mieterhöhung widersprechen, er habe
jedoch nicht das Recht, eine Modernisierungsmaßnahme zu verweigern. Ob der Vermieter
die Kosten für den Bezug von Fernwärme zum Betrieb der Heizung auf den Mieter als
Betriebskosten umlegen kann, musste das Gericht nicht entscheiden.
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SONSTIGES

Aufwendungen für die Unterbringung im Seniorenstift als außergewöhnliche
Belastung

Aufwendungen für eine krankheitsbedingte Unterbringung in einem Seniorenstift sind als
zwangsläufig anzusehen und damit dem Grunde nach als außergewöhnliche Belastung
steuerlich zu berücksichtigen. Dies gilt jedenfalls für den Teil der Aufwendungen, der den
Rahmen des Üblichen nicht übersteigen.

Neben den konkret angefallenen Pflegekosten gehören auch Unterbringungskosten bzw.
das Pauschalentgelt für die Nutzung der Wohnung zu den berücksichtigungsfähigen Auf-
wendungen. Diese sind jedoch um Leistungen aus der Pflegeversicherung und nach
Haushaltsauflösung auch um die sog. Haushaltsersparnis zu kürzen.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Fortgeltung des Schwerbehindertenausweises

Einkommensteuerrechtlich ist bei einem schwerbehinderten Menschen die Herabsetzung
des Grads der Behinderung von 80 % oder mehr auf weniger als 50 % ab dem im Be-
scheid genannten Zeitpunkt zu berücksichtigen. Durch die Rechtsprechung ist geklärt,
dass trotz Fortgeltung des Schwerbehindertenausweises bis zum bestandskräftigen Ab-
schluss eines den Grad der Behinderung herabsetzenden Feststellungsverfahrens ein-
kommensteuerrechtlich der herabgesetzte Grad der Behinderung bereits auf den Neu-
feststellungszeitpunkt zu berücksichtigen ist.

Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte sowie Fa-
milienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung können ab dem Zeit-
punkt nur noch im Rahmen der Entfernungspauschale berücksichtigt werden.

Hinweis: Ab 1.1.2014 ist der Begriff regelmäßige Arbeitsstätte durch den Begriff erste
Tätigkeitsstätte ersetzt worden.

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs)

ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER

Geldwerter Vorteil für Privatnutzung bei Überlassung eines Dienstwagens

Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer unentgeltlich einen Dienstwagen auch
zur privaten Nutzung, stellt der Nutzungsvorteil einen Lohnzufluss dar. Dieser wird
grundsätzlich mit 1 % des Brutto-Listenpreises bei Erstzulassung des Fahrzeugs ange-
setzt. Dabei spielt es keine Rolle, ob und in welchem Umfang der Arbeitnehmer das Fahr-
zeug privat nutzt. Die Behauptung, das überlassene Fahrzeug würde privat nicht genutzt,
ist in diesem Zusammenhang unbeachtlich. Auch wenn ein Verbot der Privatnutzung be-
steht, diese jedoch nicht nachweisbar überwacht wird, ändert sich an dieser Beurteilung
nichts. Eine von der 1 %-Regelung abweichende Berechnung des Nutzungsvorteils ist nur
dann möglich, wenn ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt wird.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

UMSATZSTEUER

Entnahme eines PKW aus dem Unternehmen in den nichtunternehmerischen
Bereich mit anschließender Beförderung in ein Drittland

Ein Unternehmer hatte einen teuren PKW umsatzsteuerlich dem Unternehmensvermögen
seines Einzelunternehmens unter Vorsteuerabzug zugeordnet. Später verlegte er seinen
Wohnsitz (nicht sein Unternehmen) in die Schweiz und entnahm den PKW in den nichtun-
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ternehmerischen Bereich. Er vertrat die Auffassung, die Entnahme des PKW sei als Aus-
fuhrlieferung steuerfrei. Das Finanzamt folgte dem nicht.

Die Entnahme eines PKW durch einen Unternehmer aus seinem Unternehmen in den
nichtunternehmerischen Bereich mit späterer Beförderung (Ausfuhr) in ein Drittland ist
weder nach nationalem Recht noch nach Unionsrecht eine steuerfreie Ausfuhrlieferung.
Die Lieferung ist nach deutschem Recht nicht umsatzsteuerfrei, da die Anwendung der
Vorschrift auf entsprechende Entnahmen ausdrücklich ausgeschlossen wird. Auch nach
Unionsrecht ist die Entnahme des PKW nicht umsatzsteuerfrei.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Kein Vorsteuerabzug für empfangene Leistungen bei Kenntnis über betrügeri-
sches Verhalten des Leistenden

Die dem Empfänger einer Leistung in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer ist für ihn nur
abzugsfähig, wenn kein betrügerisches Verhalten des Leistenden vorliegt. Die Steuerbe-
hörden haben dafür den Beweis anzutreten. Sie müssen durch objektive Umstände bele-
gen, dass der Empfänger wusste oder hätte wissen müssen, dass dem zur Begründung
des Vorsteuerabzugs geltend gemachten Umsatz eine Betrugsabsicht zugrunde liegt.

Es reicht für eine Versagung des Vorsteuerabzugs nicht aus, wenn sich später heraus-
stellt, dass die Leistung nicht vom Leistenden erbracht wurde. Selbst schwerwiegende
Indizien für diese Vermutung, wie beim Leistenden nicht vorhandenes Personal, nicht
vorhandene Sachmittel und Vermögenswerte, keine buchhalterischen Aufzeichnungen
oder gefälschte Unterschriften reichen allein nicht für eine Beweisführung aus. Nur wenn
die festgestellten Sachverhalte den Tatbestand des Betrugs erfüllen und sie dem Leis-
tungsempfänger bekannt waren oder bekannt sein mussten, ist der Vorsteuerabzug zu
versagen.

(Quelle: Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union)


